
K u r z p r o t o k o l l  
entsprechend § 41b (5) GemO 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen und Beschlüsse 
des Ausschusses für Technik und Umwelt am 11.09.2018  

 

 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:45 Uhr 

 

 
TOP 1 
Bekanntgaben 
 
Zu diesem TOP ergeht keine Wortmeldung. 
 
 
 
TOP 2 
Bauantrag  
Ulmer Straße 6, Flst. 182 und 183  
- Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage 
 

Beschluss: 
 
1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 

 
2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
 § 36 Abs. 1 BauGB.     
 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
 3.2. Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen    
  Abwasseranlagen eingeleitet werden. 
 
 3.3 Die Zufahrtsfläche zur Tiefgarage ist mit wasserdurchlässigen   
  Belägen auszuführen. Der gesamte Aufbau muss     
  wasserdurchlässig ausgebildet sein.  
 
 3.4 Die Dachflächen des Fahrradabstellraumes und des    
  Wohngebäudes sind mit einer extensiven Dachbegrünung zu   
  versehen. 
 
 3.5 Nicht überbaute Flächen des Grundstücks sind mit Ausnahme von  
  Terrassen, Wegen und Zufahrten zu begrünen. 
 
 3.6 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt   
  sind vom Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen,   
  Absenkung und Verstärkung des Gehweges unter Einhaltung des  
  Regelprofils usw.). 
 



 3.7 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und   
  Privatgrundstück im Bereich der Zufahrt muss aus     
  Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache mit   
  dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden Kosten   
  gehen zu Lasten des Bauherrn. 
 
 3.8 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen    
  Verkehrsflächen müssen entsprechend den Vorgaben des   
  Ortsbauamtes der Gemeinde auf Kosten des Bauherrn beseitigt   
  werden. 
 
 3.9 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam  
  mit dem Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und   
  Bestandsaufnahme der öffentlichen Flächen im Bereich der   
  Baumaßnahme durchzuführen.  
 
 erteilt.      
 
 
TOP 3 
Bauantrag  
Karlstraße 6, Flst. 56/4, 56  
- Um- und Anbau des bestehenden Gasthauses "Zum Bock" 
 

Beschluss: 
 
1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
 § 36 Abs. 1 BauGB. 
 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der 
Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen 
und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. Entsprechende 
Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
 3.2. Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen    
  Abwasseranlagen eingeleitet werden. 
 
 3.3 Die Dachfläche des Anbaus ist mit einer extensiven    
  Dachbegrünung zu versehen. 
 
 3.4 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen    
  Verkehrsflächen müssen entsprechend den Vorgaben des   
  Ortsbauamtes der Gemeinde auf Kosten des Bauherrn beseitigt   
  werden. 
 
 3.5 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam  
  mit dem Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und   
  Bestandsaufnahme der öffentlichen Flächen im Bereich der   
  Baumaßnahme durchzuführen.  
 
 erteilt.       
 



4. Für die notwendige Sanierungsgenehmigung nach § 144 BauGB wird das 
 Einvernehmen der Gemeinde nach § 145 BauGB erteilt.          
 
 
TOP 4 
Bauantrag  
Hohenzollernstraße 32, Flst. 1542  
- Erstellung zweier Stellplätze 
 

Beschluss: 
 
1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den  Festsetzungen des 
 Bebauungsplanes „Siegenberg II – Erweiterung I Änderung Siegenberg IV - 
 Lichtensteinstraße“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs. 1 BauGB 
 erteilt. 
 
3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 

3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend  der 
 Abwassersatzung der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu 
 beseitigen und darf nicht auf öffentliche Flächen abgeleitet werden. 
 Entsprechende Entwässerungsrinnen sind herzustellen. 

 
3.2 Der Versiegelungsgrad der Zufahrts- und Stellplatzfläche ist durch die 
 Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (Rasenpflaster-, Beton-oder 
 Natursteinen oder wassergebundene Beläge) so gering wie möglich zu 
 halten. Der gesamte Aufbau muss wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
3.3 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 
 eingeleitet werden. 

 
3.4 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom 
 Bauherrn zu tragen (z.B. Bordsteinabsenkung, Absenkung und Verstärkung 
 des Gehweges unter Einhaltung des Regelprofils usw.). 

 
3.5 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und 
 Privatgrundstück im Bereich der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen 
 oder ähnlichem nach Rücksprache mit dem Ortsbauamt hergestellt werden. 
 Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. 

 
3.6 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen 
 müssen entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf 
 Kosten des Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.7 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 
 Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
 öffentlichen Flächen im Bereich der  Baumaßnahme durchzuführen. 

 
 erteilt.              
 
 
TOP 5 
Bauantrag  
Rechbergstraße 6, Flst. 1521/3  
- Ausbau Bühne, Wärmedämmung Dach, Einbau Dachgaube 



 
Beschluss: 

 
1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
 § 36 Abs. 1 BauGB. 
 
3. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den  Festsetzungen des 
 Bebauungsplanes „Siegenberg II - Erweiterung I“ wird das Einvernehmen der 
 Gemeinde nach § 36 Abs. 1 BauGB erteilt.  
 
4. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 
 4.1 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen    
  Verkehrsflächen müssen entsprechend den Vorgaben des   
  Ortsbauamtes der Gemeinde auf Kosten des Bauherrn beseitigt   
  werden. 
 
 4.2 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam  
  mit dem Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und   
  Bestandsaufnahme der öffentlichen Flächen im Bereich der   
  Baumaßnahme durchzuführen.    
 
 
TOP 6 
Bauantrag  
Siegenbergstraße 80 - 84, Flst.1480  
- Abbruch Bestandsbalkone und Neubau von Vorstellbalkonen 
 

Beschluss: 
 
1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2. Die Gemeinde erteilt dem vorliegenden Bauantrag ihr Einvernehmen nach  
 § 36 Abs. 1 BauGB. 
 
3. Für die notwendige Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den  Festsetzungen des 
 Bebauungsplanes „Siegenberg II – Erweiterung I“  wird das Einvernehmen der 
 Gemeinde nach § 36 Abs. 1 BauGB erteilt.      
 
 
TOP 7 
Landschaftspark Fils 
- Route der Industriekultur im Filstal 
- Festlegung des Standortes für eine Infostation 
 

Beschluss: 
 
1.  Von der Sachdarstellung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2.  Der Standort für die Informationsstation über die frühere Firma Otto wird, wie auf dem 

Lageplan eingezeichnet, festgelegt. 
 
3. Die Rohbauarbeiten werden ausgeschrieben und die vom Verband Region Stuttgart 
 festgelegten Ausstattungsgegenstände bestellt.  
 



 
TOP 8 
Erneuerung der Brücke über den Probstbach am Verbindungsweg zwischen Alte 
Hegenloher Straße und Steinäckerpark 
-Vorstellung der Entwurfsplanung 
 

Beschluss: 
 
Von der Sachdarstellung wird Kenntnis genommen. 
 
Das Ingenieurbüro VTG Straub wird beauftragt, auf Grundlage der Entwurfsplanung, die 
Erneuerungsarbeiten für das Brückenbauwerk Pro002 auszuschreiben.  
 
 
 
TOP 9 
Mitteilungen und Sonstiges 
 

Beschluss: 
 
Weg am Wald von Kanalstraße zum Freibad 
 
Baumfällarbeiten 
 
BM Richter teilt mit, dass aus Verkehrssicherheitsgründen massiv in den an den Weg 
angrenzenden Wald eingegriffen werden muss.  
 
Beleuchtung 
 
Aus dem Gremium kommt die Nachfrage, ob die Beleuchtung des Weges der Gemeinde 
gehört, da die Hälfte der Lampen beschädigt ist. 
 
Der Verwaltung ist die Situation bekannt und sie wird behoben. 
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